
 

 

 

Satzung 
der Schützenbruderschaft St. Hubertus 1824 Niederense e. V. 

§ 1 Name und Sitz 
Der Verein führt den Namen Schützenbruderschaft St. Hubertus 1824 Niederense e.V. 
Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Arnsberg unter VR 90133 eingetragen. 
Der Sitz des Vereins ist in 59469 Ense-Niederense, Heuerwerth 1 5. 

§ 9 Gliederung des Vereins 
[…] 

Mitglieder der Kompanien 

Jede Kompanie wird von einem Kompanieführer und dessen Stellvertreter geleitet. Der 
Kompanieführer muss dem erweiterten Vorstand angehören. Das Mindestalter der 
Mitglieder beträgt 16 Jahre. 

[…] 

§ 10 Generalversammlung 
[…] 

Die Generalversammlung wird mit einer Frist von 14 Tagen vorher vom Vorstand in der 
öffentlichen Presse (z.Zt. Soester-Anzeiger) einberufen und mit Aushang der 
Tagungsordnung im Eingang der Hubertushalle (Heuerwerth 1 5, 59469 Ense-Niederense) 
zusätzlich bekanntgegeben. 

[…] 

§ 12 Vorstand des Vereins 
[…] 

Der erweiterte Vorstand stellt folgende Funktionäre: 

1. 1. Kassierer 
2. 2. Kassierer 
3. 1. Hauptmann 
4. 2. Hauptmann 
5. Adjutant 
6. Kompanieführer 
7. Hallenwarte 

[…] 

§ 15 Ehrenmitglieder / Ehrenbrudermeister 
 
Personen, die sich um die Bruderschaft außergewöhnliche hervorragende Verdienste 
erworben haben, können von der Generalversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden, die volle Mitgliedsrechte haben, aber von den Mitgliedspflichten befreit sind. Sie 
haben volle Mitgliedsrechte, sind jedoch von den Mitgliedspflichten befreit. 


